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Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die 
Deputationen

Vom 24. November 2009

Der Senat verkündet das nachstehende, von der
Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:

Artikel 1

In § 19 Absatz 1 des Gesetzes über die Deputationen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Januar
1972 (Brem.GBl. S. 7 – 1100-b-1), das zuletzt durch das
Gesetz vom 8. Oktober 2008 (Brem.GBl. S. 335) geän-
dert worden ist, werden nach dem Wort „In“ die Worte
„die staatliche Deputation für Wirtschaft und Häfen, in“
eingefügt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft.

Bremen, den 24. November 2009

Der Senat

Gesetz über die Behandlung von Petitionen durch
die Bürgerschaft

Vom 24. November 2009

Der Senat verkündet das nachstehende, von der
Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:

§ 1

Petitionsberechtigung

(1) Jede Person hat das Recht, sich einzeln oder in
Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten, Be-
schwerden, Anregungen und Kritik (Petitionen) an die
Bürgerschaft zu wenden. Der barrierefreie Zugang
zum Petitionsrecht im Sinne des Bremischen Behinder-
tengleichstellungsgesetzes und den dazu erlassenen
Rechtsverordnungen wird gewährleistet. 

(2) Petitionen können sich erstrecken auf ein Han-
deln oder Unterlassen 

1. des Senats;

2. der Behörden des Landes oder der Stadtgemeinde
Bremen;

3. der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts unter Aufsicht des Lan-
des oder der Stadtgemeinde Bremen;

4. privatrechtlich organisierter Unternehmen oder
sonstiger Träger öffentlicher Verwaltung unter
Mehrheitsbeteiligung des Landes oder der
Stadtgemeinde Bremen, sofern sie öffentliche
Aufgaben wahrnehmen;

5. privatrechtlich organisierter Unternehmen oder
sonstiger Träger öffentlicher Verwaltung, soweit
sie mit der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben
betraut sind und die Petition die Wahrnehmung
dieser Aufgaben betrifft.

(3) Juristische Personen des Privatrechts sind petiti-
onsberechtigt. Juristischen Personen des öffentlichen
Rechts steht das Petitionsrecht insoweit zu, als die Pe-
tition einen Gegenstand ihres sachlichen Zuständig-
keitsbereiches betrifft.

(4) Wenn Personen, die in Einrichtungen unterge-
bracht sind, in denen ihnen die Freiheit entzogen
wird, das Petitionsrecht ausüben, sind ihre Petitionen
ohne Kontrolle durch die Anstaltsleitungen der Bür-
gerschaft zuzuleiten. Dasselbe gilt für die Weiterlei-
tung von Postsendungen der Bürgerschaft an diese
Personen.

(5) Für einen Dritten kann eine Petition ohne Auf-
trag eingereicht werden, wenn ein ausreichender
sachlicher Anlass besteht, dessen Einverständnis vor-
liegt und die Interessen des Dritten dem nicht entge-
genstehen. 

(6) Niemand darf wegen der Ausübung seiner
Rechte nach diesem Gesetz benachteiligt werden.
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§ 2

Form der Petitionen

(1) Petitionen können schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Geschäftsstelle des Petitionsausschusses
eingereicht werden. Sie müssen die Antragstellerin
oder den Antragsteller erkennen lassen und von den
Petenten unterzeichnet sein.

(2) Die Schriftform kann durch die elektronische
Form ersetzt werden. Bei elektronisch übermittelten
Petitionen ist die Schriftform gewahrt, wenn der Ur-
heber sowie dessen Postanschrift ersichtlich sind und
das im Internet zur Verfügung gestellte Formular ver-
wendet und vollständig ausgefüllt wird.

§ 3

Absehen von der sachlichen Prüfung und 
Verweisung

(1) Von einer sachlichen Prüfung der Petition kann
abgesehen werden, wenn

1. sie nicht unterzeichnet oder nicht mittels des
vom Landtag im Internet bereitgestellten Formu-
lars eingereicht wird;

2. sie nicht mit dem Namen oder der vollständigen
Anschrift des Petenten versehen oder unleserlich
ist;

3. sie ein konkretes Anliegen oder einen erkenn-
baren Sinnzusammenhang nicht enthält;

4. sie einen beleidigenden, nötigenden oder un-
sachlichen Inhalt hat;

5. sie sich gegen einen Dritten richtet und das gel-
tend gemachte allgemeine Interesse das allge-
meine Persönlichkeitsrecht des Dritten nicht
überwiegt;

6. sie nach Inhalt oder Form Verstöße gegen Straf-
gesetze beinhaltet oder fordert;

7. sie gegenüber einer bereits beschiedenen Petition
kein neues Vorbringen enthält;

8. lediglich die Erteilung einer Auskunft begehrt
wird. 

(2) Petitionen, die nicht in den Zuständigkeitsbe-
reich des Petitionsausschusses der Bürgerschaft fallen,
leitet der Ausschuss an die zuständigen Stellen weiter,
sofern die Petentin oder der Petent einwilligt.

§ 4

Petitionsausschuss

(1) Die Bürgerschaft (Landtag) setzt einen Petitions-
ausschuss (Land) und die Stadtbürgerschaft einen
Petitionsausschuss (Stadt) ein. Bürgerschaft (Landtag)
und Stadtbürgerschaft wählen jeweils die Mitglieder
und die stellvertretenden Mitglieder.

(2) Petitionen, die in die Zuständigkeit der Bürger-
schaft (Landtag) fallen, werden vom Petitionsaus-
schuss des Landtags, Petitionen, die in die Zuständig-
keit der Stadtbürgerschaft fallen, werden vom Petiti-
onsausschuss der Stadtbürgerschaft, behandelt. 

(3) Alle Petitionen sind dem jeweiligen Petitionsaus-
schuss zur Bearbeitung zuzuleiten.

§ 5

Rechte des Petitionsausschusses

(1) Der Petitionsausschuss oder ein von ihm beauf-
tragtes Ausschussmitglied kann die Petenten oder an-
dere Beteiligte anhören sowie Ortsbesichtigungen
durchführen. Der Senat und die Behörden des Landes
haben dem Petitionsausschuss oder einzelnen von ihm
durch Beschluss beauftragten Mitgliedern auf Verlan-
gen mündlich oder schriftlich Auskunft zu erteilen.
Darüber hinaus ist das zuständige Mitglied des Senats
verpflichtet, auf Verlangen des Petitionsausschusses
Akten oder sonstige Unterlagen zur Einsicht vorzule-
gen, jederzeit Zutritt zu den von ihm verwalteten
öffentlichen Einrichtungen zu gestatten, alle erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen und Amtshilfe zu leisten.

(2) Für die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts gilt Absatz 1 entsprechend, so-
weit sie der Aufsicht des Landes unterstehen.

(3) Betrifft eine Petition ein Handeln oder Unterlas-
sen privatrechtlich organisierter Unternehmen oder
sonstiger Träger öffentlicher Verwaltung, soweit sie
mit der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben betraut
sind und die Petition die Wahrnehmung dieser Aufga-
ben betrifft, ist der Senat verpflichtet, dem Petitions-
ausschuss auf sein Verlangen mündliche oder schrift-
liche Auskünfte zu erteilen.

(4) Der Petitionsausschuss kann bei Petitionen zu
allgemeinen Belangen eine Stellungnahme der zu-
ständigen Deputation oder eines zuständigen Aus-
schusses oder des zuständigen Beirats einholen.

(5) Stellungnahmen, Berichte und Auskünfte sind
dem Petitionsausschuss binnen einer Frist von vier
Wochen zuzuleiten. In begründeten Ausnahmefällen
kann eine Fristverlängerung gewährt werden. Ist eine
Petitionsangelegenheit eilbedürftig, kann die Frist zur
Stellungnahme auf höchstens eine Woche verkürzt
werden. 

(6) Dem Petitionsausschuss sind erforderliche perso-
nenbezogene Daten von Petentinnen und Petenten so-
wie die mit dem jeweiligen Vorgang im Zusammen-
hang stehenden personenbezogenen Daten Dritter zu
übermitteln.

(7) Aus Anlass einer Petition kann der Petitionsaus-
schuss oder können von ihm beauftragte Ausschuss-
mitglieder Untersuchungshaft- oder Justizvollzugsan-
stalten sowie Einrichtungen des Sozial- und Gesund-
heitswesens des Landes und der Stadtgemeinde Bre-
men jederzeit und auch ohne vorherige Anmeldung
besuchen. Dabei muss Gelegenheit bestehen, mit je-
der dort befindlichen Person jederzeit und ohne Ge-
genwart anderer sprechen und alle Räumlichkeiten
besichtigen zu können. Das zuständige Mitglied des
Senats ist hiervon zuvor zu unterrichten.

(8) Werden dem Petitionsausschuss bei der Behand-
lung einer Petition Sachverhalte bekannt, die zwar
nicht ausdrücklich vom Anliegen der Petenten umfasst
sind, aber in einem inneren Zusammenhang mit der
Petition stehen, kann er die parlamentarische Prüfung
auch darauf ausweiten.



§ 6

Übermittlung personenbezogener Daten

Der Petitionsausschuss kann zur Ausübung seiner
Befugnisse personenbezogene Daten an den Senat
und an andere Stellen übermitteln, wenn das Einver-
ständnis der Petenten vorausgesetzt werden kann und
keine offensichtlich überwiegenden schutzwürdigen
Interessen der Personen entgegenstehen, deren Daten
übermittelt werden.

§ 7

Vorläufige Regelungen

Enthält eine Petition Hinweise auf eine unmittelbar
bevorstehende Maßnahme, deren Vollzug die Abhilfe
des Anliegens vereiteln oder wesentlich erschweren
würde, so kann der Petitionsausschuss die betreffende
Stelle um Aufschub der Maßnahme bitten.

§ 8

Behandlung von Massen- und Sammelpetitionen

(1) Massenpetitionen sind Petitionen, bei denen
sich mindestens 30 Petentinnen und Petenten mit dem
gleichen Anliegen an die Bürgerschaft wenden, ohne
dass eine bestimmte Person oder Personengemein-
schaft als Urheber der Petitionen erkennbar ist. Sie
werden als eine Petition geführt. Die Unterzeichnerin-
nen und Unterzeichner werden zahlenmäßig erfasst.
Die Einzelbenachrichtigung kann auf Beschluss des
Ausschusses durch Pressemitteilungen oder durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

(2) Sammelpetitionen sind Petitionen, bei denen sich
mindestens 30 Personen mit dem gleichen Anliegen
an die Bürgerschaft wenden und eine Person oder Per-
sonengemeinschaft als Urheber der Petitionen erkenn-
bar ist. Über die Behandlung einer Sammelpetition wer-
den die Urheber der Petition unterrichtet. Bei Unter-
schriftenlisten, die für sich eine Petition darstellen,
wird die Einzelbenachrichtigung durch die Unterrich-
tung der ersten Unterzeichnerin oder des ersten Unter-
zeichners ersetzt, soweit keine Vertrauensperson be-
nannt ist.

§ 9

Öffentliche Petitionen

(1) Öffentliche Petitionen sind Bitten oder Be-
schwerden von allgemeinem Interesse an die Bürger-
schaft, die im Einvernehmen mit der Petentin oder
dem Petenten auf der Internetseite der Bürgerschaft
veröffentlicht werden können. Sie können von jeder
Person einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen un-
ter Verwendung des hierfür vorgesehenen elektroni-
schen Formulars an den Petitionsausschuss einge-
reicht werden. Ein Rechtsanspruch auf Veröffent-
lichung besteht nicht.

(2) Mit der Veröffentlichung erhalten weitere Perso-
nen oder Personengruppen über das Internet die Ge-
legenheit zur Mitzeichnung der Petition oder zur Ab-
gabe eines Diskussionsbeitrages hierzu.

(3) Öffentliche Petitionen werden als eine Petition
(Sammelpetition) bearbeitet.

(4) Eine öffentliche Petition, einschließlich ihrer Be-
gründung, wird nicht zugelassen, wenn sie

1. die Anforderungen des Absatzes 1 nicht erfüllt;

2. persönliche Bitten oder Beschwerden zum Inhalt
hat;

3. gegen die Menschenwürde verstößt;

4. offensichtlich falsche, entstellende, diskriminie-
rende, rassistische oder beleidigende Meinungs-
äußerungen enthält;

5. offensichtlich unsachlich ist oder der Verfasser
offensichtlich von falschen Voraussetzungen
ausgeht;

6. zu Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten auffor-
dert oder Maßnahmen verlangt werden, die ge-
gen die verfassungsmäßige Ordnung oder ge-
gen das Sittengesetz verstoßen;

7. geschützte Informationen enthält, in Persönlich-
keitsrechte von Personen beispielsweise durch
Namensnennung eingreift, kommerzielle Pro-
dukte oder Verfahren bewirbt oder anderweitige
Werbung enthält;

8. Links auf andere Webseiten enthält; 

9. sich einer der Würde des Parlaments nicht ange-
messenen Sprache bedient oder

10. nicht in deutscher Sprache abgefasst ist.

(5) Von einer Veröffentlichung kann abgesehen
werden. Dies gilt insbesondere, wenn 

1. der Ausschuss bereits in der laufenden Wahl-
periode in einer im Wesentlichen sachgleichen
Angelegenheit eine Entscheidung getroffen hat
und keine entscheidungserheblichen neuen Ge-
sichtspunkte vorgetragen werden;

2. sich bereits eine sachgleiche Petition in der par-
lamentarischen Prüfung befindet;

3. die Petition geeignet erscheint, den sozialen
Frieden, die internationalen Beziehungen oder
den interkulturellen Dialog zu belasten oder

4. die Petition offensichtlich erfolglos bleiben wird. 

(6) Für Diskussionsbeiträge zu einer öffentlichen
Petition sowie deren Mitzeichnungen gelten sinn-
gemäß dieselben Anforderungen wie für die Petition. 

(7) Während der Mitzeichnungsfrist können die Mit-
zeichnungsliste oder das Diskussionsforum vorzeitig
geschlossen werden, wenn eine sachliche Diskussion
nicht mehr gewährleistet ist oder Löschungen von
Beiträgen wegen Regelverstoßes in beachtlichem Um-
fang notwendig werden.

(8) Die Öffentlichkeit wird im Internet über das Er-
gebnis des Petitionsverfahrens unterrichtet.

(9) Eine Petition, die nicht veröffentlicht wurde,
wird im weiteren Verfahren wie eine nicht öffentliche
Petition behandelt. Die Petenten werden entsprechend
unterrichtet.

§ 10

Beratung von Petitionsangelegenheiten

(1) Die Beratungen des Petitionsausschusses sind in
der Regel nicht öffentlich. 

(2) Der Ausschuss kann die Öffentlichkeit seiner
Beratung beschließen, wenn hierdurch Rechte oder
Interessen Dritter nicht gefährdet werden und die Pe-
tentin oder der Petent zustimmt. 
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(3) Öffentliche Petitionen werden in der Regel öf-
fentlich beraten. Anhörungen in diesen Angelegen-
heiten erfolgen regelmäßig in öffentlicher Sitzung. 

(4) Die Ausschussmitglieder und alle anderen teil-
nehmenden Personen sind auch nach Ausscheiden
aus dem Petitionsausschuss zur Wahrung der Vertrau-
lichkeit verpflichtet.

§ 11

Beschlussempfehlungen

(1) Der Petitionsausschuss der Bürgerschaft (Land-
tag) beendet seine Tätigkeit im Einzelfall, wenn nicht
ein Fall des § 3 vorliegt, mit einer Empfehlung an die
Bürgerschaft (Landtag) und der Petitionsausschuss der
Stadtbürgerschaft mit einer Empfehlung an die Stadt-
bürgerschaft. Die Empfehlung enthält eine kurze
schriftliche Begründung, deren Wortlaut auf die Inte-
ressen der Petentin oder des Petenten und anderer pri-
vater Beteiligter Rücksicht zu nehmen hat und keine
Rückschlüsse auf diese Personen zulässt.

(2) Die Empfehlung wird auf die Tagesordnung der
folgenden Sitzung der Bürgerschaft (Landtag) bezie-
hungsweise der Stadtbürgerschaft gesetzt.

§ 12

Beschlüsse in Petitionsangelegenheiten

(1) Die Bürgerschaft kann

1. die Petition dem Senat mit der Bitte um Abhilfe
zuleiten; 

2. den Senat auffordern, der Petentin oder dem Pe-
tenten über die Sach- und Rechtslage erschöp-
fend und verständlich Auskunft zu erteilen;

3. den Petitionsausschuss mit einer erneuten Über-
prüfung beauftragen;

4. eine parlamentarische Initiative ergreifen;

5. die Petition als erledigt erklären;

6. die Petition dem Senat, den Fraktionen, Deputa-
tionen oder Fachausschüssen zur Kenntnis ge-
ben;

7. die Petition als unbegründet zurückweisen.

(2) Wird eine Petition nach Absatz 1 Nummer 1 dem
Senat mit der Bitte um Abhilfe zugeleitet, ist dieser
verpflichtet, innerhalb einer Frist von vier Wochen zu
berichten, was er aufgrund der überwiesenen Petition
und in anderen gleich gelagerten Fällen veranlasst
hat. Sofern der Senat der Bitte um Abhilfe nicht nach-
kommt, hat die zuständige Senatorin oder der zustän-
dige Senator auf Ersuchen des Petitionsausschusses
dem Ausschuss die Gründe mündlich darzulegen.

(3) Eine Aussprache findet vor der Abstimmung der
Bürgerschaft über die Empfehlung nur statt, wenn
eine Fraktion dies verlangt.

§ 13

Unterrichtung der Petenten

Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des jeweiligen
Petitionsausschusses unterrichtet die Petentin oder
den Petenten schriftlich über die Entscheidung der
Bürgerschaft und teilt dabei die wesentlichen Gründe
für diese Entscheidung mit.

§ 14

Bericht über die Arbeit des Petitionsausschusses

Der jeweilige Petitionsausschuss legt der Bürger-
schaft (Landtag) oder der Stadtbürgerschaft einen
Jahresbericht vor.

§ 15

Nicht erledigte Petitionen

Petitionen, die am Ende der Wahlperiode noch nicht
abschließend behandelt sind, werden in der nächsten
Wahlperiode weiter behandelt, ohne dass es eines er-
neuten Antrags der Petentin oder des Petenten bedarf.

§ 16

Verfahrensordnung

Das Nähere regelt eine Verfahrensordnung, die sich
der Petitionsausschuss gibt.

§ 17

Inkrafttreten

(1) Das Gesetz tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Gesetz über die Behand-
lung von Petitionen durch die Bremische Bürgerschaft
vom 26. März 1991 (Brem.GBl. S. 131 – 1100-d-1), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 27. November 2007
(Brem.GBl. S. 489), außer Kraft.

Bremen, den 24. November 2009

Der Senat

Bremisches Gesetz zur Sicherung von Tariftreue,
Sozialstandards und Wettbewerb bei öffentlicher
Auftragsvergabe (Tariftreue- und Vergabegesetz)

Vom 24. November 2009

Der Senat verkündet das nachstehende, von der
Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:

Abschnitt 1

Allgemeines

§ 1

Zweck

Dieses Gesetz regelt die Vergabe von öffentlichen
Aufträgen und wirkt Verzerrungen im Wettbewerb um
öffentliche Aufträge entgegen, die durch den Einsatz
von Niedriglohnkräften entstehen.

§ 2

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Vergabe öffentlicher
Aufträge über Bau-, Liefer- und Dienstleistungen
durch öffentliche Auftraggeber im Sinne des § 98 des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen mit
Ausnahme von Arbeitsverträgen und Aufträgen nach
§ 100 Absatz 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen.

(2) Abschnitt 2 gilt für die Vergabe öffentlicher Auf-
träge, deren Auftragswerte die Schwellenwerte des 
§ 100 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen nicht erreichen, mit Ausnahme der öf-
fentlichen Aufträge, die im Zusammenhang mit Tätig-
keiten auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energie-
versorgung, des Verkehrs oder der Telekommunikation
(Sektorentätigkeiten) vergeben werden.



(3) Abschnitt 3 gilt nicht für die Vergabe öffentlicher
Aufträge über Lieferleistungen.

§ 3

Auftragswerte

(1) Für die Schätzung der Auftragswerte nach die-
sem Gesetz ist die Regelung des § 3 Absatz 1 der Ver-
gabeverordnung entsprechend anzuwenden.

(2) Der Wert des beabsichtigten Auftrags darf nicht
in der Absicht geschätzt oder aufgeteilt werden, ihn
der Anwendung dieses Gesetzes zu entziehen. Die
Verpflichtung gemäß § 4 bleibt davon unberührt.

§ 4 

Mittelstandsförderung, Generalunternehmeraufträge

Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sind Leistungen,
soweit es die wirtschaftlichen und technischen Voraus-
setzungen zulassen, nach Art und Menge so in Lose zu
zerlegen, dass sich Unternehmen der mittelständi-
schen Wirtschaft mit Angeboten beteiligen können.
Generalunternehmervergaben stellen die Ausnahme
dar und bedürfen einer gesonderten Begründung.

Abschnitt 2

Anwendung von Vergaberegelungen

§ 5

Vergabe von Aufträgen unter 10 000 Euro

Aufträge über Bauleistungen oder über Leistungen,
welche nach Maßgabe des § 1 des Teils A der Verdin-
gungsordnung für Leistungen in den Anwendungs-
bereich der Verdingungsordnung für Leistungen
fallen, können, soweit diese einen Auftragswert von 
10 000 Euro nicht erreichen, im Wege einer freihändi-
gen Vergabe ohne vorherige Bekanntmachung nach
Einholung von Vergleichsangeboten vergeben wer-
den. Dies ist in der Vergabeakte zu dokumentieren.
Von der Einholung von Vergleichsangeboten kann in
Fällen abgesehen werden, in denen der Teil A der
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
oder der Teil A der Verdingungsordnung für Leistun-
gen eine freihändige Vergabe zulassen. Dies ist zu be-
gründen und in der Vergabeakte zu dokumentieren.

§ 6

Vergabe von Bauaufträgen

(1) Bei der Vergabe von Bauaufträgen sind ab ei-
nem Auftragswert von 10 000 Euro die Bestimmungen
des Abschnitts 1 des Teils A der Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Bauleistungen anzuwenden.

(2) Die Vergabe von Bauaufträgen nach Absatz 1 in
einem anderen Verfahren als einer öffentlichen Aus-
schreibung ist zu begründen. Die Begründung ist in
der Vergabeakte zu dokumentieren.

§ 7

Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen

(1) Bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungs-
aufträgen, welche nach Maßgabe des § 1 des Teils A
der Verdingungsordnung für Leistungen in den An-
wendungsbereich der Verdingungsordnung für Leis-
tungen fallen, sind ab einem Auftragswert von 
10 000 Euro die Bestimmungen des Abschnitts 1 des
Teils A der Verdingungsordnung für Leistungen anzu-
wenden.

(2) Die Vergabe von Aufträgen nach Absatz 1 in ei-
nem anderen Verfahren als einer öffentlichen Aus-
schreibung ist zu begründen. Die Begründung ist in
der Vergabeakte zu dokumentieren.

(3) Aufträge nach Absatz 1, die einen Auftragswert
von 40 000 Euro nicht erreichen, können ohne weitere
Einzelfallbegründung im Wege der beschränkten
Ausschreibung vergeben werden. Das Verfahren ist in
transparenter und nicht diskriminierender Weise
durchzuführen.

§ 8

Präqualifikation

Der Senat kann neben den in den einschlägigen
Vergabe- und Vertrags- oder Verdingungsordnungen
genannten Präqualifikationsmöglichkeiten weitere
Präqualifikationsverfahren durch Richtlinien regeln.

Abschnitt 3

Tariftreue/Mindestarbeitsbedingungen

§ 9

Mindestlohn

(1) Öffentliche Aufträge werden nur an solche Un-
ternehmen vergeben, die sich bei der Angebotsab-
gabe schriftlich verpflichten, ihren Beschäftigten, ab-
gesehen von Auszubildenden, bei der Ausführung der
Leistung ein Entgelt von mindestens 7,50 Euro (brutto)
pro Stunde zu bezahlen.

(2) Der öffentliche Auftraggeber fordert die Er-
klärung nach Absatz 1 nicht, wenn der Auftrag für
Wirtschaftsteilnehmer aus anderen Mitgliedstaaten
der Europäischen Union von Bedeutung ist. Satz 1 gilt
nicht für die Vergabe von Dienstleistungen im Bereich
des öffentlichen Personennahverkehrs auf Straße und
Schiene.

§ 10

Tariftreueerklärung

(1) Öffentliche Aufträge für Dienstleistungen im Be-
reich des öffentlichen Personennahverkehrs auf Straße
und Schiene werden nur an Unternehmen vergeben,
die sich bei der Angebotsabgabe schriftlich verpflich-
ten, ihren Beschäftigten bei der Ausführung der Leis-
tungen mindestens das am Ort der Ausführung tarif-
vertraglich vorgesehene Entgelt, einschließlich der
Überstundenzuschläge, zum tarifvertraglich vorgese-
henen Zeitpunkt zu bezahlen. In den Ausschreibungs-
unterlagen ist der maßgebliche Tarifvertrag anzugeben.

(2) Gelten am Ort der Leistung mehrere Tarifverträge
für dieselbe Leistung, so hat der öffentliche Auftrag-
geber einen repräsentativen Tarifvertrag zugrunde zu
legen, der mit einer tariffähigen Gewerkschaft verein-
bart wurde. Haustarifverträge sind hiervon ausgenom-
men. Der Senat bestimmt durch Rechtsverordnung, in
welchem Verfahren festgestellt wird, welche Tarifver-
träge als repräsentativ im Sinne der Sätze 1 und 2 an-
zusehen sind. Die Rechtsverordnung kann auch die
Vorbereitung der Entscheidung durch einen Beirat
vorsehen; sie regelt in diesem Fall auch die Zusam-
mensetzung des Beirats.

(3) Gelten für eine Leistung mehrere Tarifverträge
(gemischte Leistungen), ist der Tarifvertrag maßgeb-
lich, in dem der überwiegende Teil der Leistung liegt.
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§ 11

Tarifverträge nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz

Für Bauleistungen und andere Dienstleistungen, die
das Arbeitnehmer-Entsendegesetz vom 20. April 2009
(BGBl. I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung er-
fasst, dürfen Aufträge nur an solche Unternehmen ver-
geben werden, die sich bei der Angebotsabgabe
schriftlich verpflichtet haben, ihren Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern bei der Ausführung dieser
Leistungen ein Entgelt zu zahlen, das in Höhe und
Modalitäten mindestens den Vorgaben desjenigen Ta-
rifvertrages entspricht, an den das Unternehmen auf-
grund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden
ist. Satz 1 gilt entsprechend für andere gesetzliche Be-
stimmungen über Mindestentgelte.

§ 12

Günstigkeitsklausel

Erfüllt die Vergabe eines öffentlichen Auftrages die
Voraussetzungen mehr als nur eine der in §§ 9 bis 11
getroffenen Regelungen, so ist die für die Beschäftig-
ten jeweils günstigste Regelung maßgeblich.

§ 13

Nachunternehmerklausel

Der öffentliche Auftraggeber verpflichtet die Bieter,
bei Abgabe der Angebote anzugeben, welche Leis-
tungen an Nachunternehmer vergeben werden sollen.
Der öffentliche Auftraggeber verpflichtet den Auftrag-
nehmer, mit den Nachunternehmern zu vereinbaren,
dass diese die für den Auftragnehmer nach § 9 Absatz 1,
§ 10 Absatz 1, § 11 und § 12 geltenden Pflichten im
Rahmen der Nachunternehmerleistung erfüllen. Der
öffentliche Auftraggeber vereinbart mit dem Auftrag-
nehmer, dass dieser die Einhaltung dieser Verpflich-
tung durch den Nachunternehmer überwacht.

§ 14

Wertung unangemessen niedriger Angebote

(1) Erscheint ein Angebot, auf das der Zuschlag er-
teilt werden könnte, im Hinblick auf die Lohnkalkula-
tion unangemessen niedrig, so hat der öffentliche Auf-
traggeber das Angebot vertieft zu prüfen. Dies gilt un-
abhängig von der nach Teil A der Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Bauleistungen und Teil A der Ver-
dingungsordnung für Leistungen vorgegebenen Prü-
fung unangemessen niedrig erscheinender Angebote.

(2) Eine vertiefte Prüfung ist durchzuführen, wenn
die Lohnkalkulation der rechnerisch geprüften Ange-
botssumme um mindestens 20 Prozent unter der Kos-
tenschätzung des Auftraggebers liegt oder um mehr
als 10 Prozent von der des nächst höheren Angebotes
abweicht. Der Bieter ist im Fall einer vertieften Prü-
fung verpflichtet, seine Urkalkulation im Hinblick auf
die Entgelte, einschließlich der Überstundenzuschläge,
vorzulegen.

(3) Kommt der Bieter der Verpflichtung nach Absatz 2
nicht nach oder kann er die begründeten Zweifel des
öffentlichen Auftraggebers an seiner Absicht, die Ver-
pflichtungen nach § 9 Absatz 1, § 10 Absatz 1, § 11, § 12
und § 13 zu erfüllen, nicht beseitigen, so wird sein An-
gebot ausgeschlossen.

§ 15

Nachweise

(1) Ein Angebot soll von der Wertung ausgeschlos-
sen werden, wenn der Bieter trotz Aufforderung eine
Mindestlohnerklärung nach § 9 Absatz 1, eine Tarif-
treueerklärung nach § 10 Absatz 1 oder eine Er-
klärung über die Gewährung von Mindestarbeitsbe-
dingungen nach § 11 nicht abgibt. Ein Angebot soll
auch dann von der Wertung ausgeschlossen werden,
wenn der Bieter trotz Aufforderung eine Erklärung
über die Verpflichtung seiner Nachunternehmer nach
§ 13 Sätze 2 und 3 nicht abgibt.

(2) Ein Angebot für eine Bauleistung soll von der
Wertung ausgeschlossen werden, wenn der Bieter
trotz Aufforderung eine aktuelle Unbedenklichkeits-
bescheinigung der Sozialkasse, der er kraft Tarifbin-
dung angehört, nicht abgibt. Die Bescheinigung ent-
hält mindestens die Zahl der zurzeit gemeldeten Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer und gibt Aus-
kunft darüber, ob den Zahlungsverpflichtungen nach-
gekommen wurde. Ausländische Unternehmen haben
einen vergleichbaren Nachweis zu erbringen. Bei
fremdsprachigen Bescheinigungen ist eine Überset-
zung in deutscher Sprache beizufügen. Bei Aufträgen
über Bauleistungen, deren Auftragswert 10 000 Euro
nicht erreichen, tritt an Stelle des Nachweises nach
Satz 1 die Erklärung des Bieters, seinen Zahlungsver-
pflichtungen nachgekommen zu sein.

(3) Soll die Ausführung eines Teils der Leistung ei-
nem Nachunternehmer übertragen werden, so soll das
Angebot von der Wertung ausgeschlossen werden,
wenn der Bieter nach Aufforderung und vor der Auf-
tragserteilung keine auf den Nachunternehmer lau-
tenden Nachweise und Erklärungen nach den Absät-
zen 1 und 2 vorlegt.

(4) Die in der einschlägigen Vergabe- und Vertrags-
oder Verdingungsordnung genannten Nachweis-
pflichten bleiben von den Absätzen 1 bis 3 unberührt.

(5) Hat ein Bieter im Kalenderjahr einem öffentlichen
Auftraggeber bereits den Nachweis nach Absatz 2
oder andere Eignungsnachweise nach Teil A der Ver-
gabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen oder
nach Teil A der Verdingungsordnung für Leistungen
vorgelegt, so fordert derselbe öffentliche Auftraggeber
von dem Bieter dieselben Eignungsnachweise nur
noch einmal an, wenn begründete Zweifel an der Eig-
nung des Bieters bestehen. Satz 1 gilt für Nachunter-
nehmer entsprechend.

§ 16

Kontrollen und Sonderkommission

(1) Der öffentliche Auftraggeber ist verpflichtet, die
Einhaltung der gemäß § 9 Absatz 1, § 10 Absatz 1, 
§ 11, § 12 und § 13 Sätze 2 und 3 vereinbarten Ver-
tragsbedingungen zu überprüfen.

(2) Der Senat richtet eine Sonderkommission für die
Kontrolle der Arbeitsbedingungen ein, zu deren Ge-
währung sich der Auftragnehmer gemäß § 9 Absatz 1,
§ 10 Absatz 1, § 11 und § 12 oder der Nachunterneh-
mer gemäß § 13 Sätze 2 und 3 verpflichtet hat.

(3) Der öffentliche Auftraggeber hat die Sonder-
kommission unverzüglich über alle von ihm vergebe-
nen Aufträge zu unterrichten. Der öffentliche Auftrag-



geber ist verpflichtet, der Sonderkommission auf An-
forderung weitere Informationen über den Auftrag
und seine Ausführung zur Verfügung zu stellen.

(4) Die Sonderkommission ordnet auf der Grundlage
der Informationen des öffentlichen Auftraggebers
Kontrollen an, die der öffentliche Auftraggeber auf
Anforderung der Sonderkommission unverzüglich
durchzuführen hat. Der öffentliche Auftraggeber un-
terrichtet die Sonderkommission jeweils über die Er-
gebnisse der von ihm gemäß Absatz 7 durchgeführten
Kontrollen sowie über verhängte Sanktionen gemäß 
§ 17. Im Rahmen der Prüfung der von ihr angeordne-
ten Kontrollen kann die Sonderkommission auch
selbst Empfehlungen für Sanktionen gegenüber dem
öffentlichen Auftraggeber aussprechen.

(5) Der Senat kann das weitere Verfahren zur Vor-
nahme der Kontrollen durch Richtlinien regeln.

(6) Der Senat wird ermächtigt, der Sonderkommission
weitere Kontrollaufgaben durch Rechtsverordnung zu
übertragen, wenn dies zur ordnungsgemäßen Ab-
wicklung öffentlicher Aufträge notwendig erscheint.

(7) Der öffentliche Auftraggeber hat mit dem Auf-
tragnehmer vertraglich zu vereinbaren, dass er befugt
ist, Kontrollen nach Absatz 1 durchzuführen und dabei
Einsicht in die Entgeltabrechnungen, welche die zur
Erfüllung des Auftrages eingesetzten Beschäftigten
betreffen, sowie in die zwischen dem Auftragnehmer
und dem Nachunternehmer abgeschlossenen Verträge
zu nehmen. Es ist zu vereinbaren, dass der öffentliche
Auftraggeber befugt ist, die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer zu ihrer Entlohnung und den weiteren
Arbeitsbedingungen zu befragen. Der Auftragnehmer
ist durch den öffentlichen Auftraggeber zu verpflich-
ten, seine Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher
Kontrollen hinzuweisen. Wird ein Nachunternehmer
eingesetzt, so ist der Auftragnehmer zu verpflichten,
eine solche Befugnis des öffentlichen Auftraggebers
auch mit dem Nachunternehmer zu vereinbaren.

(8) Erhält der öffentliche Auftraggeber durch eine
Kontrolle nach Absatz 7 oder auf sonstige Weise
Kenntnis davon, dass der Auftragnehmer oder ein
Nachunternehmer einer am Ort der Leistung einge-
setzten Arbeitnehmerin oder einem am Ort der Leis-
tung eingesetzten Arbeitnehmer nicht mindestens die
nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz oder dem
Mindestarbeitsbedingungengesetz geltenden Min-
destarbeitsbedingungen gewährt, so ist er zur Anzeige
des Auftragnehmers oder des Nachunternehmers bei
dem zuständigen Hauptzollamt verpflichtet. Der Auf-
tragnehmer ist bei Zuschlagserteilung hierauf hinzu-
weisen und zu verpflichten, seine Nachunternehmer
entsprechend zu unterrichten.

(9) Der öffentliche Auftraggeber hat mit dem Auf-
tragnehmer vertraglich zu vereinbaren, dass dieser für
sich und seine Nachunternehmer vollständige, aktuelle
und prüffähige Unterlagen für Kontrollen nach Absatz 7
bereithält und diese auf Verlangen des öffentlichen
Auftraggebers unverzüglich zur Prüfung vorlegt.

(10) Die Sonderkommission legt dem Senat jeweils
zum 30. April jedes zweiten Jahres einen Bericht über
ihre Tätigkeit vor. Dieser Bericht wird vom Senat ver-
öffentlicht.

§ 17

Sanktionen

(1) Um die Einhaltung der Verpflichtungen nach § 9
Absatz 1, § 10 Absatz 1, § 11, § 12 und § 13 Sätze 2
und 3, § 16 Absatz 7 Sätze 3 und 4, § 16 Absatz 8 Satz 2
und § 16 Absatz 9 zu sichern, hat der öffentliche Auf-
traggeber mit dem Auftragnehmer für jede Verletzung
dieser Pflichten die Verwirkung einer Vertragsstrafe in
Höhe von 1 vom Hundert des Auftragswertes zu ver-
einbaren. Der Auftragnehmer ist zur Zahlung einer
Vertragsstrafe nach Satz 1 auch für den Fall zu ver-
pflichten, dass der Verstoß durch einen von ihm einge-
setzten Nachunternehmer oder einen von diesem ein-
gesetzten Nachunternehmer begangen wird. Ist die
verwirkte Vertragsstrafe unverhältnismäßig hoch, so
ist sie vom Auftraggeber auf einen angemessenen Be-
trag herabzusetzen. Die Summe der Vertragsstrafen
nach diesem Gesetz darf insgesamt 10 Prozent vom
Hundert des Auftragswertes nicht überschreiten.

(2) Der öffentliche Auftraggeber vereinbart mit dem
Auftragnehmer, dass die Nichterfüllung der Pflichten
nach § 9 Absatz 1, § 10 Absatz 1, § 11, § 12 und § 13
Sätze 2 und 3, § 16 Absatz 7 Sätze 3 und 4 oder § 16
Absatz 8 Satz 2 durch den Auftragnehmer oder seine
Nachunternehmer sowie mehrfache Verstöße gegen
die Verpflichtungen aus § 16 Absatz 9 durch den Auf-
tragnehmer oder seine Nachunternehmer den öffent-
lichen Auftraggeber zur fristlosen Kündigung berech-
tigen. Der öffentliche Auftraggeber vereinbart mit dem
Auftragnehmer, dass der Auftragnehmer den dem öf-
fentlichen Auftraggeber aus der fristlosen Kündigung
nach Satz 1 entstandenen Schaden zu ersetzen hat.

(3) Hat ein Auftragnehmer seine Pflichten nach § 9
Absatz 1, § 10 Absatz 1, § 11, § 12 und § 13 Sätze 2 und 3,
§ 16 Absatz 7 Sätze 3 und 4 oder § 16 Absatz 8 Satz 2
oder mehrfach seine Pflichten aus § 16 Absatz 9 ver-
letzt, so kann ein öffentlicher Auftraggeber ihn von
der öffentlichen Auftragsvergabe für die Dauer von bis
zu zwei Jahren ausschließen.

(4) Der Senat richtet ein Register über Unternehmen
ein, die nach Absatz 3 von der Vergabe öffentlicher
Aufträge ausgeschlossen worden sind. Der Senat wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu regeln

1. die im Register zu speichernden Daten, den Zeit-
punkt ihrer Löschung und die Einsichtnahme in
das Register,

2. die Verpflichtung der öffentlichen Auftraggeber,
Entscheidungen nach Absatz 3 an das Register
zu melden und

3. die Verpflichtung der öffentlichen Auftraggeber,
zur Prüfung der Zuverlässigkeit von Unterneh-
men Auskünfte aus dem Register einzuholen.

Abschnitt 4

Berücksichtigung sozialer und weiterer Kriterien bei
der Auftragsvergabe

§ 18

Berücksichtigung sozialer und weiterer Kriterien

(1) Für die Auftragsausführung können zusätzliche
Anforderungen an Auftragnehmer gestellt werden,
die insbesondere soziale, umweltbezogene und inno-
vative Aspekte betreffen, wenn sie im sachlichen Zu-
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sammenhang mit dem Auftragsgegenstand stehen
und sich aus der Leistungsbeschreibung ergeben. Bei
der Vergabe öffentlicher Aufträge über Lieferleistun-
gen können diese Anforderungen an den Herstel-
lungsprozess gestellt werden.

(2) Bei der Vergabe von Bau-, Liefer- oder Dienstleis-
tungen ist darauf hinzuwirken, dass keine Waren
Gegenstand der Leistung sind, die unter Missachtung
der in den Kernarbeitsnormen der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) festgelegten Mindeststan-
dards gewonnen oder hergestellt worden sind. Diese
Mindeststandards ergeben sich aus:

1. dem Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs- oder
Pflichtarbeit vom 28. Juni 1930 (BGBl. 1956 II 
S. 641),

2. dem Übereinkommen Nr. 87 über die Vereini-
gungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungs-
rechtes vom 9. Juli 1948 (BGBl. 1956 II S. 2073),

3. dem Übereinkommen Nr. 98 über die Anwen-
dung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes
und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen
vom 1. Juli 1949 (BGBl. 1955 II S. 1123),

4. dem Übereinkommen Nr. 100 über die Gleich-
heit des Entgelts männlicher und weiblicher Ar-
beitskräfte für gleichwertige Arbeit vom 29. Juni
1951 (BGBl. 1956 II S. 24),

5. dem Übereinkommen Nr. 105 über die Abschaf-
fung der Zwangsarbeit vom 25. Juni 1957 (BGBl.
1959 II S. 442),

6. dem Übereinkommen Nr. 111 über die Diskrimi-
nierung in Beschäftigung und Beruf vom 25. Juni
1958 (BGBl. 1961 II S. 98),

7. dem Übereinkommen Nr. 138 über das Mindest-
alter für die Zulassung zur Beschäftigung vom
26. Juni 1973 (BGBl. 1976 II S. 202),

8. dem Übereinkommen Nr. 182 über das Verbot
und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung
der schlimmsten Formen der Kinderarbeit vom
17. Juni 1999 (BGBl. 2001 II S. 1291).

Der Senat bestimmt durch Rechtsverordnung den
Mindestinhalt der vertraglichen Regelungen nach
Satz 1, insbesondere die Einbeziehung von Produkt-
gruppen oder Herstellungsverfahren. Die Rechtsver-
ordnung trifft Vorgaben zu Zertifizierungen und
Nachweisen sowie zur Ausgestaltung von Kontrollen
und von Sanktionen bei der Nichteinhaltung der ver-
traglichen Regelungen.

(3) Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge über Bau-
und Dienstleistungen erhält bei wirtschaftlich gleich-
wertigen Angeboten derjenige Bieter den Zuschlag,
der die Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter
Menschen nach § 71 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch erfüllt sowie Ausbildungsplätze bereitstellt,
sich an tariflichen Umlageverfahren zur Sicherung der
beruflichen Erstausbildung oder an Ausbildungsver-
bünden beteiligt. Gleiches gilt für Bieter, die die
Chancengleichheit von Frauen und Männern im Beruf
fördern. Ausbildungsplätze nach Satz 1 sind Beschäfti-
gungsverhältnisse, die mit dem Ziel geschlossen wer-
den, den Auszubildenden den Abschluss einer Berufs-
ausbildung zu ermöglichen.

(4) Werden von ausländischen Bietern Angebote
abgegeben, findet ihnen gegenüber eine Bevorzu-
gung nach Absatz 3 nicht statt.

(5) Als Nachweis der Voraussetzungen nach Absatz 3
sind von den Bietern Bescheinigungen der jeweils zu-
ständigen Stellen vorzulegen oder darzulegen, wie sie
die Chancengleichheit von Frauen und Männern im
Beruf fördern.

(6) Die Regelung nach Absatz 3 ist den Bietern in
den Vergabeunterlagen bekannt zu machen. Dabei ist
auf die Nachweispflicht nach Absatz 5 hinzuweisen.

§ 19

Umweltverträgliche Beschaffung

(1) Bei der Vergabe von Bau-, Liefer- oder Dienstleis-
tungen müssen Umwelteigenschaften einer Ware, die
Gegenstand der Leistung ist, berücksichtigt werden.

(2) Schreibt der Auftraggeber Umwelteigenschaf-
ten in Form von Leistungs- und Funktionsanforderun-
gen vor, so kann er diejenigen Spezifikationen oder
Teile davon verwenden, die in europäischen, multina-
tionalen oder anderen Umweltzeichen definiert sind,
wenn

1. diese Spezifikationen geeignet sind, die Merk-
male derjenigen Waren oder Dienstleistungen
zu definieren, die Gegenstand des Auftrags sind,

2. die Anforderungen des Umweltzeichens auf der
Grundlage von wissenschaftlich abgesicherten
Information ausgearbeitet werden,

3. die Umweltzeichen im Rahmen eines Verfahrens
erlassen werden, an dem alle interessierten Kreise,
wie staatliche Stellen, Verbraucher, Hersteller,
Händler und Umweltorganisationen, teilnehmen
können, und

4. die Umweltzeichen für alle Betroffenen zugäng-
lich und verfügbar sind.

Der Auftraggeber kann in den Vergabeunterlagen
festlegen, dass bei Waren oder Dienstleistungen, die
mit einem Umweltzeichen nach Satz 1 ausgestattet
sind, davon ausgegangen wird, dass sie den in der
Leistungs- und Aufgabenbeschreibung festgelegten
Spezifikationen genügen. Er muss jedes andere Be-
weismittel, wie geeignete technische Unterlagen des
Herstellers oder Prüfberichte anerkannter Stellen, ak-
zeptieren.

(3) Anerkannte Stelle nach Absatz 2 Satz 2 sind
Prüf- und Eichlaboratorien im Sinne des Eichgesetzes
sowie die Inspektions- und Zertifizierungsstellen, die
die jeweils anwendbaren europäischen Normen erfül-
len. Der Auftraggeber muss Bescheinigungen nach
Absatz 2 von staatlich anerkannten Stellen, die in an-
deren Mitgliedstaaten der EU ansässig sind, anerken-
nen.

Abschnitt 5

Schlussvorschriften

§ 20

Übergangsregelungen

Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf öffent-
liche Aufträge, deren Vergabe vor seinem Inkrafttre-
ten eingeleitet worden ist.



§ 21

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Vergabegesetz für das Land
Bremen vom 17. Dezember 2002 (Brem.GBl. S. 594 –
63-h-2) außer Kraft.

Bremen, den 24. November 2009

Der Senat

Nr. 61 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 1. Dezember 2009 481



482 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 1. Dezember 2009 Nr. 61



Nr. 61 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 1. Dezember 2009 483



484 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 1. Dezember 2009 Nr. 61

Herausgegeben von der Senatskanzlei Bremen, Rathaus – Verlag: Carl Ed. Schünemann KG, Bremen, II. Schlachtpforte 7,
Druck: Girzig+Gottschalk, Hannoversche Straße 64, Bremen


